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6. ÄNDERUNG
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Kartenwesen    Außenstelle Neunkirchen  
 
Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Geltungsbereich der Änderung des Be-
bauungsplans gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit 
dem Liegenschaftskataster übereinstimmen. (§1 Abs. 2 – PlanzV 90) 
 
 
 
 
 
Neunkirchen, den  

Planzeichenerläuterung
zu den Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 u. 5 BauGB
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Verfahren  
 
 

Öffentliche Auslegung 
 
Dieser Bebauungsplanentwurf hat mit der 
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB auf die  
Dauer eines Monats in der Zeit vom 
bis               einschließlich zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. 
Ort und Dauer der Auslegung sind am  
mit dem Hinweis darauf bekannt gemacht wor-
den, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können. 
 

 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat 
am                   den Bebauungsplan gem. 
 § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 

 
Neunkirchen, den          Neunkirchen, den 
 
 
 
(Fried)             (Fried) 
Oberbürgermeister          Oberbürgermeister 
 
 

Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung ausgefer tigt. 
 
Neunkirchen, den 
 
 
 
(Fried) 
Oberbürgermeister 
 
 

Inkrafttreten 
 
Der Satzungsbeschluss ist am  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
Neunkirchen, den 
 
 
 
(Fried) 
Oberbürgermeister 
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Planungsrechtliche Festsetzungen  
Gemäß § 9 Baugesetzbuch –BauGB- i. Verb. mit der Baunutzungsverordnung – BauNVO 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO 
 
1.1.1 Baugebiete 
 gem. § 1 Abs. 3 BauNVO 
 

* WR, Reines Wohngebiet 
gem. § 3 BauNVO 
 
siehe Plan 
 

1.1.2 Zulässige Anlagen Im Reinen Wohngebiet WR 
gem. § 3 Abs. 2 BauNVO 
Wohngebäude 
 

1.1.3 Nicht zulässige Anlagen Im Reinen Wohngebiet WR 
sind ausnahmsweise zulässige Anlagen nach § 3 Abs. 3 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 22 BauNVO 
 
2.1 Zahl der Vollgeschosse 
 §16 und 20 Abs. 1 BauNVO 

Im Reinen Wohngebiet 
II Vollgeschosse maximal 
 
siehe Plan 
 

2.2 Grundflächenzahl GRZ 
 § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
 §§ 17 und 19 BauNVO 

Im Reinen Wohngebiet WR 
0,4 
 
siehe Plan 
 

2.3 Geschossflächenzahl GFZ 
 § 16 Abs.2 Nr. 2 BauNVO 
 §§ 17 und 20 BauNVO 

Im Reinen Wohngebiet WR 
0,8   
 
siehe Plan 
 

3. Bauweise 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

offen 
gem. § 22 Abs. 2 BauNVO  
Zulässig sind nur Einzelhäuser 
 

4. Überbaubare Grundstücksflächen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Baugrenzen gem. § 23 Abs. 1 BauNVO 
 
siehe Plan 
 

5. Stellung der baulichen Anlagen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Hauptfirstrichtung  
 
siehe Plan 
 

6. Die höchstzulässige Zahl der 
 Wohnungen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

i. V. m. § 12 BauNVO 

Im Plangebiet wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
auf max. 2 Einheiten pro Gebäude begrenzt 
 
siehe Plan 
 

7. Flächen für Stellplätze und Garagen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

Pro Gebäude sind mindestens 2 Stellplätze auf dem 
Grundstück zu errichten, anstelle von Stellplätzen können 
auch gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit § 12 BauNVO 
Garagen errichtet werden. 
 

8. Führung von Versorgungsleitungen  
 § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

Die im Gebiet anfallenden Schmutzwässer sind dem Misch-
wasserkanal in der Straße Im Altseiterstal zuzuführen. Die 
im Plangebiet anfallenden Niederschlagswässer werden 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB über die belebte Bodenzone 
zur Versickerung gebracht. Die Anlage von Zisternen wird 
empfohlen. Das überschüssige Niederschlagswasser ist 
flächig auf die Grünfläche abzuleiten. 
Entlang der südöstlichen rückwärtigen Grundstücksgrenzen 
der Grundstücke am Altseitersweg wird ein Leitungsrecht in 
einer Breite von 3 m festgesetzt. Diese Fläche kann als 
alternative Trasse zur Ableitung der Niederschlagswässer 

alternative Trasse zur Ableitung der Niederschlagswässer 
genutzt werden, falls die Entwicklung im Bereich der der-
zeitigen Grünfläche eine direkte flächige Versickerung nicht 
mehr zulässt. 
 
siehe Plan 
 

9. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
 zugunsten eines Erschließungs-
 trägers oder eines beschränkten 
 Personenkreises zu belastende 
 Fläche 
 § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB 

Zur Sicherung der Zugänglichkeit zum Abwasserkanal wird 
ein 3 m breiter Streifen (1,50 m beidseitig) vom Altseiters-
weg bis zur Straße Im Altseiterstal als Fläche mit Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten festgesetzt. Ebenso wird ein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht entlang der hinteren 
südwestlichen Grundstücksgrenze der 5 Grundstücke 
entlang des Altseitersweges festgesetzt, um zukünftig eine 
Oberflächenentwässerung zu gewährleisten. 
 
siehe Plan 
 
 

10. Öffentliche, private Grünflächen 
 § 9 Abs. 1 Nr. 15 

Die ehemalige Gemeinbedarfsfläche wird als private 
Grünfläche festgesetzt 
 

11. Flächen für Maßnahmen zum 
 Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung 
 von Natur und Landschaft 
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB 
 

Im Plangebiet sind die kartierten Biotope vor jeglicher 
Beeinträchtigung zu schützen 
Konkretisierung des Biotops Nr. 66090001 
 
siehe Plan 
 

12. Flächen unter denen der Bergbau 
 umgeht 
 § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 

Für die Baufläche am Rodenheimweg, die an die Fläche des 
ehem. Tagebaus angrenzt und ein vermutetes Ausgehendes  
Flöz tangiert, wird ein Standsicherheitsnachweis eines 
Bausachverständigen angeraten. 
 
siehe Plan 

 
Hinweise 
 
* Kriegsmunition 

Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen beim Ministerium des Innern kann nicht ausge-
schlossen werden, dass im Plangebiet Kriegsmunition anzutreffen ist. 
Evtl. Munitionsfunde sind dem Ordnungsamt der Kreisstadt Neunkirchen bzw. dem Ministerium des 
Innern – Kampfmittelräumdienst – zu melden. 

* Kennzeichnung von Flächen mit tagesnahem Abbau (00 – 30 m) 
Das Plangebiet unterlag in der Vergangenheit bergbaulichen Einwirkungen. Es wird empfohlen, bei 
Ausschachtungen auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten. Über festgestellte Auffälligkeiten 
sollte unverzüglich die Deutsche Steinkohle AG benachrichtigt werden. Gegebenenfalls sollte ein 
Sachverständiger für Erd- und Grundbau eingeschaltet werden. 

27.05.2009
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